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Gezielte Wahrheitsverschleierung durch Staatsanwältin Frau Chr. Dieu-Bach) 
(Amtsmissbrauch gemäss Art. 10, Art. 52.1 + 52.2 der kantonalen Verfassung FR) 
 
 
Werter Herr Justizratspräsident, Herr Johannes Frölicher 
 
In diesem neuen Jahr 2025 muss die mittelalterliche Schandtat endlich abgeschlossen wer-
den d.h. die Sistierung muss vom Tisch. Nur so bin ich gewillt, den Fall mit der Täterschaft mit-
tels einer aussergerichtlichen Vereinbarung über eine faire Entschädigung zu treffen und auf-
zuhören, den Krieg mit den Justizbehörden niederzulegen! 
  
Es ist klar, dass nach wie vor ich hier das Opfer bin und nur Dank nachfolgend aufgeführten 
Personen die Kraft und den Mut habe, bis heute weiter für die Gerechtigkeit zu kämpfen: 
 
 

a) Nikolas Bürgisser, ehemaliger Oberamtmann des Sensebezirks (hat mich mehrmals be-
sucht und meine Situation erkannt. Er war es auch, der mich an den Justizrat verwei-
sen hatte). 

b) Christoph Salathé, Chefarzt der neuen Psychiatrischen Klinik FNPG, Freiburg (stellte 
weder Selbstgefährdung fest noch dass ich je eine Gefahr für Andere darstellte, dies 
entgegen der Meinung des Herrn Manfred Raemy, heutiger Obertamtmann Sensebe-
zirk). 

c) Martina Gerber, Friedensrichterin des Senseberzirks, FGSEN, Tafers (Verzicht auf Errich-
tung Erwachsenenschutzmassnahmen durch Abschreiben des Verfahrens vom 
12.11.2021, und somit Abwenden der Attacke durch Frau Alessia Chocomeli-Lisibach, 
stv. Generalstaatsanwältin Kt. FR). 

d) Caroline Gauch, Gerichtspräsidentin Bezirksgericht der Sense (welche mir gegenüber 
fair war und mir das Gefühl vermittelte, auf dem richtigen zu Weg sein). 
 
Ich danke somit diesen ehrenhaften Personen für ihre Unterstützung! 
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Bis anhin, Herr Frölicher, haben Sie sich mir gegenüber immer korrekt verhalten. Dies veran-
lasste mich dann auch, Sie laufend über die weiteren Geschehnisse zu informieren. 
Sie haben von mir den Guten-Tag-Brief an die Staatsanwältin, Frau Chr. Dieu-Bach, am  
23.08.2024 erhalten. Mein professionelles Wiederaufnahmegesuch vom 04.10.23, das Urteil 
der Strafkammer vom 22.12.23, die Nichtanhandnahmeverfügung vom 21.05.24, meine Be-
schwerde auf die Nichtanhandnahmeverfügung vom 31.05.24, das Urteil vom 05.06.24 und 
aller damit verbundenen Korrespondenz sende ich Ihnen zur Durchsicht vorab mit E-Mail zu 
(exkl. meine Beschwerden und die 2 Urteile des Bundesgerichts). 
 
Fact ist, dass ich Frau Chr. Dieu-Bach nie mehr als zuständige UR akzeptiere. Es ist bekannt, 
dass ich wohl der Einzige bin, der im Kanton Freiburg ein Amtsenthebungsverfahren eingelei-
tet hat. Das weiss auch Frau Sandra Wohlhauser! 
 
Das Urteil vom 22.12.23 wurde mir, ohne die Möglichkeit zu einer Stellungnahme betr. Aus-
stand von Frau Chr. Dieu-Bach, noch vor Weihnachten zugestellt. Das zudem mit einer 
30tägigen Frist, die Beschwerde an das Bundesgericht in Lausanne zu stellen. Erneut schöne 
Weihnachten! Doch auch hier habe ich die Frist wahrgenommen und reagiert. Gegenüber 
der Presse, FN (Freiburger Nachrichten), hatte ich bereits im Jahr 2015 klar ausgesagt, dass 
ich nicht ans Bundesgericht gehen will und der Fall im Kanton Freiburg gelöst werden muss! 
 
Und ganz nebenbei möchte ich erwähnen, dass es auffallend ist, dass immer die Kantonrich-
terin, Frau Sandra Wohlhauser, bei allen Auseinandersetzungen mit der Staatsanwalt-
schaft/Kantongericht involviert war (was sicher kein Zufall ist). Seit dem Jahr 2016 ist Frau 
Wohlhauser Kantonrichterin, ist zweisprachig und SP-Parteigenossin. Im Weiteren ist Sie Duz-
Kollegin von Frau Christiana Dieu-Bach.  
 

Denn wer den Fall kontrolliert muss die Wahrheit nicht finden! 
 
 
Kurz-Zusammenfassung nach meinem Wiederaufnahmegesuch vom 04.10.23: 
 
Mein Wiederaufnahmegesuch, welches mit A-Plus-Post am 05.10.2023 zugestellt wurde, soll 
offenbar beim Empfänger, Staatsanwalt Herr Fabien Gasser, nicht angekommen sein! Dies 
fand ich erst heraus, als ich mich mit Schreiben am 09.11.2023 an Herrn Gasser wandte und 
mich nach dem Stand des Verfahrens erkundigte. Es war die Staatsanwältin, Frau Liliane 
Hauser, die auf meine Nachfrage vom 09.11.2023 antwortete und zwar am 15.11.2023. Sie 
verlangte von mir eine Kopie meines Wiederaufnahmegesuches vom 04.10.2023, was ich ihr 
dann am nächsten Tag, dem 16.11.2023, mit E-Mail zustellte. 
 
Ich wurde mit dem Urteil vom 22.12.23 somit ein weiteres Mal übergangen bzw. hatte keine 
Möglichkeit, dem Kantonsgericht mein Ausstandgesuch gegen Frau Dieu-Bach und Frau A. 
Chocomeli im Detail zu begründen.  Eine Begründung war meiner Ansicht ja auch überflüs-
sig, da sie längst von mir erbracht waren. Dass die Beschwerde vom Bundesgericht in 
Lausanne abgeschmettert wurde, ist daher nur eine logische Folge und ein clever eingespiel-
tes Abschiedsgeschenk von der zukünftigen Bundesrichterin. So auch, dass meine Beschwer-
de gegen das Urteil vom 22.12.23 vom Bundesgericht mit Urteil vom 03.04.24 abgewiesen 
wurde.  
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Und siehe da….. über Pfingsten 2024 bzw. am 21.05.2024, und somit über 7 Monate nach 
meinem Wiederaufnahmegesuch, kreierte Frau Dieu-Bach ihre fragwürdige Nichtanhand-
nahmeverfügung. Sie hat auf wesentliche Punkte meines Wiederaufnahmegesuchs NICHT 
geantwortet. Sie hat einige Aussagen von Befragten aus den Polizeiberichten übersehen, gar 
nie verglichen oder vergessen bzw. hat diese nie hinterfragt! Mon Dieu sei Dank…!  
Die ehrenwerte Frau S. Wohlhauser, musste am 12.06.24 ihre Stelle als Bundesrichterin antre-
ten und hat wohl im Stress am 05.06.24 noch kurz ein Urteil gefällt, welches sie 1:1 von Frau 
Dieu-Bach übernommen hatte. Zur Veranschaulichung habe ich dies auch noch farblich ge-
kennzeichnet; Der einzige Unterschied zwischen dem KG und der Staatsanwaltschaft ist, dass 
Frau Wohlhauser eine Schrägschrift gewählt hatte…... (Beilagen 1 und 2). 
 
Würde ein befähigter Untersuchungsrichter das 3 Mio. Fr. schwere Verbrechen professionell 
untersuchen, würde sich zwangsläufig herausstellen, dass der Abschlussbericht von Frau Chr. 
Dieu-Bach lückenhaft ist und daher Anlass zu Spekulationen gibt! 
  
Wie es möglich, dass durch eine einzelne Person das Verfahren seit Beginn bis heute gezielt 
gesteuert werden konnte? Wie kommt es überhaupt zu einem solchen Privileg? Wieso wurde 
meinen Hinweisen nie Folge geleistet und meine Anträge systematisch abgeschmettert?  
Für mich steht fest, hier wurde ein Verbrechen ganz klar vertuscht. 
 
 
Ich fordere Sie hiermit auf, Herr Frölicher, dass Sie als höchster Richter des Kantons Freiburgs, 
die Akten eingehend prüfen und zwar insbesondere ab Wiederaufnahmegesuch bis hin zur 
Nichtanhandnahmeverfügung vom 31.05.24 bzw. dem Urteil vom 05.06.24. Sie werden fest-
stellen, dass hier klar gegen meine Rechte verstossen wurde, wie bspw. Folgende: 
 

a) Wenn noch Untersuchungshandlungen ausstehen, müsste eine Sistierung aufgehoben 
werden, doch stattdessen ist man auf diese nicht eingegangen und hat mit fragwür-
digen Argumentationen darauf verzichtet! 

 
b) Wichtige Indizien hat man als reine Behauptungen meinerseits abgetan. Man ist auf 

Hinweise wie „Heizungstüre nach Brand geschlossen“, „Schatzung der Immobilie kurz 
vor dem Brand“ etc. nicht eingegangen. 

 
c) Es besteht keine Beweislast beim Privatkläger im Hinblick auf die neuen Beweismittel. Es 

reichen bereits Hinweise auf neue Indizien, damit die Untersuchungsbehörde aktiv 
werden muss und das Verfahren wieder aufzunehmen hat. 

 
d) Es ist Verfassungswidrig, wenn das Kantonsgericht und die Staatsanwaltschaft sich ab-

sprechen! 
 
Die Aufzählung ist nicht abschliessend, was Sie aus meinem Argumentarium entnehmen kön-
nen (Beilage 3).  
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Ausgehend davon, dass meine Ausführungen bei Ihnen Gehör finden, bitte ich Sie um wohl-
wollende Prüfung meines Anliegens und danke im Voraus bestens für Ihren Entscheid über 
das weitere Vorgehen. 
 
Ich bin bis Mitte März 2025 im Ausland und hoffe, dass ich danach mit Ihnen ein persönliches 
Gespräch  durchführen kann. 
 
Für Ihr Entgegenkommen besten Dank. 
 
  Hochachtungsvoll 
 
 
 
  Nino Ruch 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
 
Nr. 1 Nichtanhandnahmeverfügung vom 21.05.24 von Frau Chr. Dieu-Bach, StA 
Nr. 2 Urteil vom 5.06.2024 von Frau S. Wohlhauser, KG 
Nr. 3 Argumentarium Nino Ruch, 11.12.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 








